
II- 1636 der Beilagen zu den Stenogrilphischen Protokollen des Nationalrates 

XIV. Ge5etzgcbung~;i.'eriode 
DER BUNDESMINISTER 

FUR UNTERRICHT UND KUNST 

Zl.10.000/50-Parl/1976 

A.n die 

l'ARLAMENTSDIREKTION 

Parlament 

1017 Wie n 

Wien, am 2. Dezember 1976 

t-;~ZIAB 

19'16 -12- 0 6 
zu t091J 

nie schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 709/J-NR/76, betreffend die Besetzung leitender 

Posten nach eiE,m ]';.usschreibungsgesetz, die die Abgeordneten 

Dr. GASPEHSCHI'l'Z und Genossen am 7. Oktober 1976 an mich 

richteten, beehre ich mich \\'ie folgt zu beant\vorten: 

Zur Fraae·.1 : 

Vakant \'1Urden die Leitung der J...btei lung 11/5 (31. Dezember 

1975) und der Sektion V (30. September 1976), und zwar beide 

durch Pensionierung der bisherigen Funktionsinhaber. 

Die Präsidial- und Rechtssektion stellt insofe+ne einen 

Spezialfall dar, als deren Leiter, Sekt.Chef Dr.KöVESI, mit 

Ablauf Februar 1976 in den dauernden Ruhestand trat, in der 

ab 1. Härz 1976 geltenden Geschäftseinteilung aber die Präsi

dial- und Rechtssektion nicht mehr aufschien. 

Zur Fraae 2: 

Die Abteilung II/S wurde im Jahre 1975, die Sektion V im 

Jahre 1976 ausgeschrieben. 
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Zur Fra~~e 3: 

Die Präsidial- und Rechtssektion vlurde nicht mehr nachbesetzt, 

da sie nach Ausscheiden des bisherigen Funk'tionsinhabers auf

gelöst wurde. 

Zur Frage~ 

l\...n neugeschaffenen Funktionen wurden im, Jahre 1975 die Präsidial

sektion und die Rechtssektion sowie im Rahmen des Bundestheater

verbandes die Buchhaltung und die l\~teilung Betriebswirtschaft 

ausgeschrieben. 

Im Ja.hre 1976 vJUrde die Abteilung 1/11 ausgeschrieben. 

Hinsichtlich cer Präsidialsektion und der Rechtssektion ist er

gänzend festzuhalten, daß diese Sektionen nicht durch Teilung 

der bisherigen Präsidial- und Rechtssektion entstanden sind: 
Der Leiter der Präsidial- und Rechtssektion, Sekt.Chef Dr.KÖVESI, 

trat Ende Februar 1976 in den dauernden Ruhestand. Im Zuge einer 

i\nderung äerG€:schäftseintei lung mit Hirksamkei t vom 1 • März 1976. 

wurden die Agenden dieser Präsidial- und Rechtssek,tion und der 
Sektion III neu verteilt und in einer Präsic1ialsektion sO\vie 

einer Rechtssektion verankert. Eine Vermehrung von Sektionen 

ist also nicht eingetreten, da sowohl die ehemalige Präsic1fal

und Rechtssektion" als auch die ehemalige Sektion III nunmehr 

nicht mehr existieren. 

Zur Fra~e 51. 

Zwei leitende Funktionen im Bundestheaterverband vlUrden im 

Jahre 1975 besetzt; die Abteilung 11/5 y,1urde Ende 1975 mit 

Wirksamkeit vom 1. Jänner 1976 ~esetzt. Die übrigen Posten 

gelangten im Jahre 1976 zur Besetzung. 
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Zur Fraqe 6: 
.. r' 

In keinem Fall. 

Zur Fra;re .7: 

Ja! 

Alle Gutachten vlUrden einstimmig beschlossen. 

Zur Fra;re 9: 

In keinem Fall. 

-Zur Frage 10: 

10.1: 

Die Fristen wurden stets eingehalten (Abteilung II/5, Sektion V). ~ 

10.2: 

Die Fristen '\vurden stets eingehalten (Präsidialsektion) , Rechts
sektion, Abteilu~g I/11; 2 Posten im Bundestheaterverband) 

10.3: 

Die Fristen wurden mit Ausnahme der Sektion V stets eingehalten. 
Die Verzögerung bei der Ko~mission hinsichtlich der Sektion V 

entstand durch Krankheit des vom Zentralausschuß entsandten 

Mitgliedes bzw. durch Terminschwierigkeiten in der Kommission. 

Zur Fraqe 11: 

Als Frist wurde jeweils 1 Monat ab Ausschreibung in der Wiener 

Zeitung eingesetzt. 
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11 • 1 : 

Im Falle der Abtei lung 11/5 \o7Urde der bisherige Stellvertreter 

zum lillteilungsleiter bestirrmt. Die Entscheidung über die 
Besetzung der Sektion V ist noch offen. 

11.2,11.3, 11.4: 

Es ist zunächst darauf hinz1~Neisen f daß mi t Ausnahme der 

Abteilung 11/5 und der Sektion V keine ech·ten Nachbesetzungen 

vorliegen. Im Falle des Bundestheater~erbandes (2 Posten) und 

der Abteilung 1/11 wurden die Besetzungen mit Bediensteten, 

die im unmittelbaren Organisationsbereich tätig 'lflaren, vorge

nommen. Zum Leiter der Präsidialsektion wurde, wie bereits 

dargelegt, der Leiter der bisherigen Sektion 111 ernannt, die 

Besetzung der Rechtssektion erfolgte mit einem Hofrat des 

Ver~altungsgerichtshofes. 

11 • 5: 

In keinem Fall. 
1106: --
In keinem Fall. 
11 • 7 : --
In keinem Fall. 
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